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Verordnung über den Umgang mit 

Organismen in der Umwelt 

(Freisetzungsverordnung, FrSV) 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 2 Gegenstand und Geltungsbereich 

 
1Diese Verordnung regelt den Umgang mit Organismen sowie mit ihren 

Stoffwechselprodukten und Abfällen in der Umwelt, insbesondere mit 

gentechnisch veränderten, pathogenen oder gebietsfremden 

Organismen. 
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  Freisetzungsverordnung  

(FrSV) 

Für alle Organismen gilt: 

 

•Art. 4 Selbstkontrolle für das Inverkehrbringen 

 

•Art. 5 Information der Abnehmerinnen und Abnehmer 

 

•Art. 6 Sorgfalt 
1 Wer mit Organismen in der Umwelt in anderer Weise als durch 

Inverkehrbringen umgeht, muss die nach den Umständen gebotene 

Sorgfalt anwenden, damit die Organismen, ihre Stoffwechselprodukte und 

Abfälle: 

a.  Menschen, Tiere und Umwelt nicht gefährden können; 

b.  die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung nicht 

beeinträchtigen. 
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  Freisetzungsverordnung  

(FrSV) 

Für Neobiota gilt: 

 

•Art. 15 
1 Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so 

erfolgen, dass dadurch weder Menschen, Tiere und Umwelt gefährdet 

noch die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung 

beeinträchtigt werden, insbesondere dass: 

 a.   die Gesundheit von Menschen und Tieren nicht gefährdet werden 

       kann, insbesondere nicht durch toxische oder allergene Stoffe; 

 b.   die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

       vermehren können; 

… 
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  Freisetzungsverordnung  

(FrSV) 

Für verbotene Neobiota gilt: 

 

•Art. 15 
2 Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der 

Umwelt nicht direkt umgegangen werden; ausgenommen sind 

Massnahmen, die deren Bekämpfung dienen. Das Bundesamt für 

Umwelt (BAFU) kann im Einzelfall eine Ausnahmebewilligung für den 

direkten Umgang in der Umwelt erteilen, wenn die Gesuchstellerin oder 

der Gesuchsteller nachweist, dass sie oder er alle erforderlichen 

Massnahmen zur Einhaltung von Absatz 1 ergriffen hat. 
 

3Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen 

nach Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet oder so 

entsorgt werden, dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen 

ausgeschlossen ist. 
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Art. 48 Nachträgliche Kontrolle (Marktüberwachung) nach dieser Verordnung 
2 Sie [die Kantone] kontrollieren anhand von Stichproben oder auf Ersuchen des 

BAFU insbesondere, ob: 

   a.  die Vorschriften über die Information der Abnehmerinnen und Abnehmer (Art. 5) 

        eingehalten werden  

 

Art. 49 Überwachung der Sorgfaltspflicht 
1Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6-9, 

12, 13, 15 und 16 beim Umgang mit Organismen in der Umwelt. 

 

15. 1Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, 

dass …. b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

vermehren können; … 
2Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der Umwelt 

nicht direkt umgegangen werden … 
3Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach 

Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden, 

dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist. 

Aufgaben Kantone (1) 
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Art. 48 Nachträgliche Kontrolle (Marktüberwachung) nach dieser Verordnung 
2 Sie [die Kantone] kontrollieren anhand von Stichproben oder auf Ersuchen des 

BAFU insbesondere, ob: 

   a.  die Vorschriften über die Information der Abnehmerinnen und Abnehmer (Art. 5) 

        eingehalten werden  

 

Art. 49 Überwachung der Sorgfaltspflicht 
1Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6-9, 

12, 13, 15 und 16 beim Umgang mit Organismen in der Umwelt. 

 

15. 1Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, 

dass …. b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

vermehren können; … 
2Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der Umwelt 

nicht direkt umgegangen werden … 
3Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach 

Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden, 

dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist. 

Aufgaben Kantone (2) 
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Verbotene Pflanzenarten gemäss FrSV Anhang 2 

Ambrosia Essigbaum Riesenbärenklau 

Amerikanische  Goldruten 

inkl. Hybride 

Schmalblättriges Greiskraut Asiat. Staudenknöterich 

inkl. Hybride 

Drüsiges Springkraut 

Wasserpflanzen 

• Nadelkraut 

• Nuttalls Wasserpest 

• Grosser Wassernabel  

• Grossblütiges Heusenkraut 

• Flutendes Heusenkraut 
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Art. 48 Nachträgliche Kontrolle (Marktüberwachung) nach dieser Verordnung 
2 Sie [die Kantone] kontrollieren anhand von Stichproben oder auf Ersuchen des 

BAFU insbesondere, ob: 

   a.  die Vorschriften über die Information der Abnehmerinnen und Abnehmer (Art. 5) 

        eingehalten werden  

 

Art. 49 Überwachung der Sorgfaltspflicht 
1Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6-9, 

12, 13, 15 und 16 beim Umgang mit Organismen in der Umwelt. 

 

15. 1Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, 

dass …. b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

vermehren können; … 
2Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der Umwelt 

nicht direkt umgegangen werden … 
3Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach 

Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden, 

dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist. 

Aufgaben Kantone (3) 
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Zürich, 

Luisenstrasse  
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Art. 48 Nachträgliche Kontrolle (Marktüberwachung) nach dieser Verordnung 
2 Sie [die Kantone] kontrollieren anhand von Stichproben oder auf Ersuchen des 

BAFU insbesondere, ob: 

   a.  die Vorschriften über die Information der Abnehmerinnen und Abnehmer (Art. 5) 

        eingehalten werden  

 

Art. 49 Überwachung der Sorgfaltspflicht 
1Die Kantone überwachen die Einhaltung der Sorgfaltspflicht nach den Artikeln 6-9, 

12, 13, 15 und 16 beim Umgang mit Organismen in der Umwelt. 

 

15. 1Der Umgang mit gebietsfremden Organismen in der Umwelt muss so erfolgen, 

dass …. b. die Organismen sich in der Umwelt nicht unkontrolliert verbreiten und 

vermehren können; … 
2Mit invasiven gebietsfremden Organismen nach Anhang 2 darf in der Umwelt 

nicht direkt umgegangen werden … 
3Abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen nach 

Anhang 2 belastet ist, muss am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden, 

dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist. 

Aufgaben Kantone (4) 
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FrSV Art. 15 Abs. 3: 

„ 3Abgetragener Boden, der mit invasiven 

gebietsfremden Organismen nach Anhang 

2 belastet ist, muss am Entnahmeort 

verwertet oder so entsorgt werden, dass 

eine Weiterverbreitung dieser Organismen 

ausgeschlossen ist.“ 

Ins gleiche Loch zurück 

(Fläche darf nicht grösser 

werden) 

Korrekte Entsorgung in 

Deponie oder geeignete 

Kiesgrube 

2. Abgetragener Boden 
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- Direkte Schädigung der Gesundheit 

- Konkrete Bedrohung der Biodiversität 

• Ambrosia • Riesenbärenklau • Schmalblättriges 

Greiskraut 

Falls:  

3. Bekämpfungspflicht 
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Schutzgut bedroht   Art. 52 FrSV 
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Kein Schutzgut gemäss FrSV bedroht   ZGB 
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Arbeitsgruppen 
(AGIN A, AGIN B, 

AGIN C, AGIN D, 

AGIN E) 

 

 

 

 

 

 

AGIN 
Bund 

Ausschuss KP Neobiota 
• Zentral 

• Nord-West  

• Ost 

• Süd 

• Romandie 

Kantone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP- 

Neobiota 
Kantonale Plattform 

der Neobiota-

Koordinatoren 

(KP-Neobiota) 

Forschung, 

Branchen, 

Institutionen, 

Verbände 

BAFU, BLW 

Konferenzen 
• KVU 

• JFK 

• KPSD 

• KBNL 

• KOK 

• KOLAS 

Ständige Beisitzer: Leiter der 

Arbeitsgruppen 
(AGIN A, AGIN B, AGIN C, AGIN D, 

AGIN E) 

AGIN  

Arbeitsgruppe invasive Neobiota 
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Zweck der AGIN  

 Die AGIN bezweckt die Unterstützung der Betroffenen in der 
Wahrnehmung der Aufgaben gemäss FrSV, indem sie: 

 

 Probleme erkennt, kommuniziert und eine einheitliche 

Sprachregelung festlegt. 

 Übersicht über den Zustand schafft. 

 Transparenz und Übersicht schafft, wer wo und wie aktiv ist. 

 Grundlagen für eine nationale Strategie bereitstellt. 

 eine Plattform zur Koordination der Aktivitäten der Kantone und 

des Bundes organisiert.  

 den Erfahrungsaustausch über neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse, Studien, Tagungen, laufende Projekte usw. fördert  

und pflegt. 

 eine rollende Massnahmenplanung vorspurt. 
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Prinzip der Arbeitsgruppen der AGIN 

1) Verstehen, was wie gemeint ist: 

Konsens bei der Interpretation der FrSV 

(Einverständnis zwischen Bund, Kanton, 

Experten und Branchen) 

2) Stufengerechte Information aller Akteure 

3) Harmonisierung Vollzug 
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 Empfehlungen und Lösungen zum 

Vollzug bezüglich abgetragenem, 

biologisch belastetem Boden 

 Verankerung im Submissions-

wesen und in der Bildung 

 In Folge der Totalrevision der TVA 

(neu VVEA) anfangs 2016 wurde 

die Empfehlung zum Umgang mit 

abgetragenem, biologisch 

belastetem Boden ebenfalls 

überarbeitet.  

 

 

 

AGIN A (Umgang mit abgetragenem, 

biologisch belastetem Boden) 
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 Empfehlungen für die 

Priorisierung von Organismen 

bezüglich Bekämpfung 

 Interkantonale Koordination der 

Bekämpfung 

 Vorschlag für optimale 

Bekämpfungsmethoden („Best 

Practice“) für die wichtigsten 

Arten 

 Empfehlungen für die 

Kompostierung / Vergärung von 

Neophytenmaterial 

AGIN B (Bekämpfung) 
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 Kantonale Inspektionshilfe für die Kontrolle 

des Umgangsverbots und der Sorgfaltspflicht 

beim Umgang mit Pflanzen 

 Referenzliste für den Handel für Neophyten, 

die vorzugsweise nicht mehr verkauft werden 

sollten (?) 

 Beschriftungspflicht für invasive Pflanzen 

(2013) 

 Aufbau einer guten Zusammenarbeit in den 

Arbeitsgruppen mit Branchen (v.a. Jardin 

Suisse) und Forschung, z. T. wurden 

Produkte freiwillig aus dem Sortiment entfernt 

 

AGIN C 

(Überwachung/Kontrolle)  
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 Festlegung dringendster und wichtigster 

Handlungsfelder im Bereich Neozoen, die 

nicht anderweitig geregelt sind (z. B. Jagd):   

 Vollzugshilfen für Kantone und Zoohandel 

 Liste mit Empfehlungen für den Handel, auf 

welche Tiere und aquatische Organismen 

besser verzichtet werden sollte 

 

AGIN D (Tiere) 
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 2015 gegründet  

 Leitung: Infoflora 

 Ziel: Datenaustausch zwischen 

Kantonen und Institutionen  

AGIN E  

(Verwaltung der Daten) 
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Stufenkonzept BAFU 

 

Ziel 10 


